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und -adressaten gemäss Verteiler 

30. August 2013   / 2013-497  
 
 
Einladung zur Vernehmlassung zum Gastwirtschaftsreglement der Stadt Wil 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Juli 2011 haben die Stimmberechtigten von Wil und Bronschhofen der Vereinigung der beiden 
Gemeinden zugestimmt. Im Vereinigungsbeschluss ist festgehalten, dass Reglemente und Vereinba-
rungen der Politischen Gemeinden Wil und Bronschhofen während längstens drei Jahren seit Entste-
hung der neuen Politischen Gemeinde Wil angewendet werden. Dies hat zur Folge, dass die Vereinba-
rungen und Reglemente der bisherigen Gemeinden innert dieser drei Jahre aufgehoben respektive neu 
erlassen werden müssen.  
 
Diese Regelung betrifft auch das Gastwirtschaftsreglement. Der Entwurf des für die vereinigte Stadt 
geltenden Gastwirtschaftsreglements basiert auf dem bisherigen Reglement der Stadt Wil. Die Ge-
meinde Bronschhofen verfügte über kein entsprechendes Gastwirtschaftsreglement.  
 
Nebst einigen redaktionellen und formellen Anpassungen wurden im vorliegenden Entwurf für das 
neue Gastwirtschaftsreglement für die vereinigte Stadt Wil lediglich wenige Änderungen vorgenom-
men. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Vorschriften des übergeordneten kantona-
len Rechts den Gemeinden bezüglich des Bereichs „Gastwirtschaft“ einen relativ kleinen Gestaltungs-
spielraum überlassen.  
 
Materiell weist der Entwurf des Gastwirtschaftsreglements zwei Anpassungen auf: Zum einen wurde 
in Art. 5 die Verkürzung der Schliessungszeit für Bürgerversammlungen öffentlicher Korporationen 
durch die Bürgerversammlung der Ortsbürgergemeinde ersetzt. Zum anderen wurde in Art. 8 der 
„Hirsmäntig“ als wiederkehrender Anlass mit Freinacht aufgenommen. 
 
Der Stadtrat beschloss, für dieses neue Gastwirtschaftsreglement ein Vernehmlassungsverfahren 
durchzuführen. Wir lassen Ihnen daher mit diesem Schreiben den Entwurf des Gastwirtschaftsregle-
ments der vereinigten Stadt zukommen und bitten Sie, Ihre schriftliche Stellungnahme zu diesem bis 
zum 31. Oktober 2013 direkt an die Stadtkanzlei, Rathaus, Marktgasse 58, 9500 Wil, zu richten. 
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Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Stadt Wil 
 
 
 
 
  

Susanne Hartmann 
Stadtpräsidentin 

Patrik Seiler 
Stadtschreiber-Stellvertreter 

 
  
 
 
 
 
 
Verteiler: 
- Parteien (BDP Kreis Wil, CVP, EDU, EVP, FDP, glp, GRÜNE prowil, Junge CVP Wil-Untertoggenburg, 

Junge Grüne Wil-Fürstenland, Jungfreisinnige Wil, SP, SVP)  
- Gastro Wil und Umgebung 
- Gewerbeverein Wil und Umgebung 
- Hotel und Gastro Union 
- Gewerkschaft Unia, Sektion St. Gallen 
- Gewerkschaft Syna, Regionalsekretariat St. Gallen 
 
 
 


